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ANFRAGEBEANnwORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Partik-Pable vom 23. April 1-993, ZI. 4715/J-NR/1993, 

"illegale Beschäftigung von Reinigungskräften bei der Post" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen L~und 3: 
"Ist Ihnen diese Praxis bekannt?" 

4"0{; lAB 

1993 -06- 2 1 

zu 41f45iJ 

Wenn nein, werden Sie Untersuchungen anstellen, um diese Falle aufzudecken? Wenn nein, warum 
nicht? 

Wenn ja, wie viele derartige Falle sind Ihnen bekannt? 

Diese Praxis war mir nicht bekannt. 

Eingeleitete Untersuchungen haben ergeben, daß es solche Fälle gibt. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen liegt noch nicht vOllsttmdig vor. 

Zu Frage 4: 
"Wie beurteilen Sie derartige Vorgangsweisen nachgeordneter Dienststellen im Hinblick auf die offiziell 
von der Regierung angestrebte Eindammung der Schwarzarbeit? 

Existiert ein rechtlicher Passus, daß diese Reinigungskrafte nicht anzumelden sind? Wenn ja, gibt es 
überlegungen, diesen Passus zu 8ndern?" 

Den Post- und Telegraphendirektionen wurde aufgetragen, betriebsfremde 

Arbeiten - insbesondere Reinigungsarbeiten - soweit als möglich an Firmen zu 

vergeben. Offenbar auf Grund dieser Anweisung wurden verschiedentlich auch 

Privatpersonen zu solchen Reinigungsarbeiten herangezogen. Hiebei wurden 

Vereinbarungen geschlossen, in denen den Auftragnehmern ausdrOcklich zur 
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Kenntnis gebracht wurde, daß 

a) durch den Abschluß der Vereinbarung kein DienstverhSltnis zur PTV begründet 

wird, 

b) die PTV keine wie immer gearteten Versicherungen und Soziallasten aus Anlaß 

der Vereinbarung leistet, 

c) die Verpflichtung zu einer allfSfligen Versteuerung bzw. Abgabenentrichtung der 

Auftragnehmer/die Auftragnehmerin selbst wahrzunehmen hat. 

Zu Frage 5: 
"Was werden Sie unternehmen, um diesen Mißstand zu unterbinden?" 

Die Post- und Telegraphendirektionen werden umgehend angewiesen werden, in allen 

Fällen, in denen nach der Sach- und Rechtslage ein Dienstverhältnis vorliegt, die 

geschlossenen Vereinbarungen zu lOsen. Für die Reinigung der Amtsräume wird eine 

gesetzeskonforme Lösung erarbeitet werden. 

• 
Wien, ~m ;(1.. JUMI 1993 

r 
Der Bundesminister 

4606/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




